
Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzgebiet 
"Dieksbeck" in den Landkreisen Lüneburg und Uelzen 

 
Vom 22.04.2004 

 
Aufgrund der §§ 24 und 29 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes (NNatG) vom 11. April 1994 (Nds. 
GVBI. S. 155), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Februar 2004 (Nds. GVBl. S. 75) wird 
verordnet: 
 

§ 1  Naturschutzgebiet 
 
(1) Das in § 2 näher bezeichnete Gebiet in der Gemarkung Deutsch Evern, Gemeinde Deutsch 
Evern, Samtgemeinde Ilmenau, in der Gemarkung Wendisch Evern, Gemeinde Wendisch Evern, 
Samtgemeinde Ostheide, Landkreis Lüneburg und in der Gemarkung Hohenbostel, Gemeinde 
Bienenbüttel, Landkreis Uelzen wird zum Naturschutzgebiet „Dieksbeck“ erklärt. 
 
(2) Das Naturschutzgebiet (NSG) hat eine Größe von ca. 174 ha. 
 
 

§ 2  Geltungsbereich 
 
(1) Die Grenze des NSG ergibt sich aus der mitveröffentlichten Karte im Maßstab 1 : 10 000. Sie 
verläuft auf der dem NSG abgewandten Seite der grauen Linie. Gräben und lineare Gehölzstruktu-
ren, die von der grauen Linie berührt werden, sind Bestandteil des NSG. Die Karte ist Bestandteil 
der Verordnung.  
 
(2) Die Lage des NSG ergibt sich aus der mitveröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab  
1:200 000. 
 
 

§ 3  Schutzzweck 
 
(1) Schutzzweck ist die Erhaltung, Pflege und natürliche Entwicklung des Dieksbachs und seiner 
Niederung sowie seiner angrenzenden Bereiche als Lebensraum schutzbedürftiger Tier- und Pflan-
zenarten und deren Lebensgemeinschaften sowie die Erhaltung als Teil des Kulturdenkmals „Lü-
neburger Landwehr“. 
 
Das NSG ist besonders geprägt durch einen hohen Flächenanteil ungenutzter bzw. extensiv ge-
nutzter Bruch- und Auwälder, einer teilweise vermoorten Bachniederung, einem geringen Anteil 
extensiv genutzten Grünlandes sowie Nadelholzforsten und einem Heidemoor außerhalb der 
Bachniederung. Lediglich an drei Stellen reichen die Nadelholzbestände bis an den Dieksbach her-
an. In den nicht oder extensiv genutzten Flächen zeichnet sich das Gebiet durch eine standorttypi-
sche Fauna und Flora mit zahlreichen seltenen und gefährdeten Arten aus. Mit dem Vorkommen 
historisch alter Wälder weist das Gebiet selten gewordene Landschaftselemente auf, die sich 
gleichzeitig durch eine hervorragende Schönheit auszeichnen. 
 
(2) Die Erklärung zum NSG bezweckt insbesondere 
 
1. die Erhaltung und naturnahe Entwicklung des Dieksbachs und seiner Niederung, 
2. die Erhaltung und Entwicklung naturnaher ungenutzter Laubwälder, insbesondere von 

a. Erlen- und Eschenwäldern der Auen und Quellbereiche, 
b. Bodensauren Eichen-Mischwäldern, 
c. Bodensauren Buchenwäldern, 

3. die Erhaltung und Entwicklung sonstiger naturnaher Lebensräume, z.B. Feuchtgebüsche, Röh-
richte, Rieder, Hochstaudenfluren, 

4. die Erhaltung und Entwicklung von Übergangs- und Heidemooren und angrenzender Berei-
che, 



 2
5. den Schutz und die Förderung charakteristischer Tier- und Pflanzenarten der Bachniederun-

gen, der Laubwälder, der Übergangs- und Heidemoore mit den angrenzenden Bereichen 
sowie ihrer Lebensgemeinschaften, 

6. die Bewahrung der hervorragenden Schönheit des NSG und insbesondere die unbeeinflusste 
Entwicklung der besonderen Eigenart, Vielfalt und herausragenden Schönheit natürlicher 
Waldökosysteme, 

7. die Erhaltung von Staudammresten, sofern sie Teil der „Lüneburger Landwehr“ sind, 
8. die Förderung der Ruhe und Ungestörtheit des NSG und 
 
3) Die Ausweisung des NSG ist ein Beitrag zum Aufbau und zum Schutz des Europäischen ökolo-
gischen Netzes „Natura 2000“. Sie dient damit der Umsetzung der FFH-Richtlinie (Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. EG Nr. L 206, S. 7, zuletzt geändert durch Richtlinie 
97/62/EG vom 27. Oktober 1997, ABl. EG Nr. L 305, S. 42). Soweit unter Absatz 2 Nrn. 1 – 5 Er-
haltungsziele im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 9 Buchst. a Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der 
Fassung vom 25. März 2002 (BGBl. I, S. 1193) integriert sind, werden diese in der Anlage konkre-
tisiert. 
 
(4) Für die langfristige Entwicklung des NSG sind 
 
1. das Zulassen von eigendynamischen Prozessen,  
2. die Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Dieksbachs,  
3. 3.   die Reduzierung anthropogener Stoffeinträge, die Verhinderung von Maßnahmen, die 

geeignet sind, die Pflanzen- und Tierwelt zu schädigen, zu verändern, zu beeinträchtigen oder 
die angestrebte Entwicklung zu behindern,  

4.   die Wasserrückhaltung in entwässerten Flächen durch Verdämmung der Gräben und Dräns,  
5. die Entnahme standortfremder Baumarten und die Verhinderung der Naturverjüngung nicht 

standortheimischer Baum- und Straucharten mit waldbaulichen Methoden, 
6. die Entkusselung der unbewaldeten Anmoore und Heidemoore,  
7. die Aufgabe bzw. Extensivierung von Nutzungen,   
8. die Entwicklung naturnaher Waldbestände und 
9. angepasste Schalenwildbestandsdichten, die eine Naturverjüngung von Laubholzarten ohne 

forstliche Schutzvorkehrungen ermöglichen  
 
von besonderer Bedeutung. 
 

 
§ 4  Verbote 

 
(1) Nach § 24 Abs. 2 Satz 1 NNatG sind im NSG alle Handlungen verboten, die das NSG oder ein-
zelne seiner Bestandteile zerstören, beschädigen oder verändern.  
 
(2) Nach § 24 Abs. 2 Satz 2 NNatG darf das NSG außerhalb der Wege nicht betreten, befahren 
oder auf sonstige Weise aufgesucht werden. Waldschneisen, Trampelpfade und Wildwechsel sind 
keine Wege im Sinne dieser Verordnung. 
 
(3) Aufgrund § 24 Abs. 3 Satz 1 NNatG werden zur Vermeidung von Gefährdungen und Störun-
gen im NSG zusätzlich folgende Handlungen untersagt: 
 
1. Hunde unangeleint und Haustiere frei laufen zu lassen, 
2. die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu stören, 
3. Veranstaltungen jeglicher Art durchzuführen, 
4. Übungen ziviler Hilfs- und Schutzdienste durchzuführen,
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5. Wasser aus Fließ- und Stillgewässern oder Grundwasser zu entnehmen, 
6. Bohrungen aller Art niederzubringen. 
 
  

§ 4a  Funktionssicherung 
 
(1) Gemäß § 63 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG bleibt die militärische Nutzung einschließlich der darauf 
bezogenen Geländebetreuung von Frei- und Forstflächen des Standortübungsplatzes auf den in 
der mitveröffentlichten Karte mit waagerechter Schraffur dargestellten Flächen von der Verord-
nung unberührt. 
 
(2) Gemäß § 63 BNatSchG sind bei der bestimmungsgemäßen Nutzung die Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen, insbesondere sind die Bestim-
mungen der §§ 33 bis 35 BNatSchG zu beachten.  
 
 

§ 5  Freistellungen 
 
(1) Folgende Handlungen  fallen nicht unter die Verbote des § 24 Abs. 2 NNatG und des  
§ 4 Abs. 3 dieser Verordnung: 
 
1. das Betreten und Befahren des NSG, soweit dies zur rechtmäßigen Nutzung erforderlich ist, 

sowie das Betreten von Grundstücken durch die Eigentümer und deren Beauftragte; 
 
2. das Betreten des NSG zur Erfüllung dienstlicher oder wissenschaftlicher Aufgaben 
 

a. durch die Naturschutzbehörden und deren Beauftragte, 
b. durch die Fachbehörde für Naturschutz und deren Beauftragte, 
c. durch andere Behörden und öffentliche Stellen sowie deren Beauftragte nach Herstellung 

des Einvernehmens mit der oberen Naturschutzbehörde, soweit sie nicht durch andere 
Rechtsermächtigungen hierzu befugt sind; 

 
3. Untersuchungen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege oder zur Entwicklung des NSG, die 

im Auftrage oder im Einvernehmen mit der oberen Naturschutzbehörde durchgeführt werden; 
 
4. die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung privateigener Wälder wie folgt: 
 

a. unter einzelstamm- und horstweiser sowie boden- und vegetationsschonender Nutzung; 
Nadelbäume dürfen jedoch auch flächig entnommen werden; dies gilt auch für standort-
fremde Baum- und Straucharten, die eine konkurrenzstarke Naturverjüngung aufweisen; 
in Erlenbeständen erfolgt die Verjüngung zur Erzielung von Kernwüchsen in geeigneter 
Form, ohne, dass das Gefüge des Waldes zerstört wird, 

b. unter ausschließlicher Verwendung von standortheimischen Laubbaumarten entsprechend 
den jeweiligen Standortverhältnissen bei der Neubegründung oder beim Unterbau von 
Waldbeständen, insbesondere zur Schaffung einer günstigen Ausgangssituation für die 
natürliche Weiterentwicklung und unter der Belassung von mindestens 5 stehenden Alt-
bäumen pro 1 ha aller standortheimischen Baumarten bis zu ihrem natürlichen Zerfall,  

c. ohne Standortveränderungen, z.B. durch zusätzliche Entwässerungs- und sonstige Melio-
rationsmaßnahmen, und ohne Düngung und Kalkung, 

d. unter Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nur im Falle existentieller Gefährdung der 
Waldbestände mit Zustimmung der oberen Naturschutzbehörde (Pheromonfallen sind 
zulässig),  

e. unter bestandes-, boden- und vegetationsschonender Holzernte außerhalb der Zeit vom 1. 
März bis 31. Juli eines jeden Jahres. Davon ausgenommen ist die Kalamitätennutzung in 
Nadelholzbeständen, 
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f. ohne Bepflanzung kleinflächiger, zufällig entstandener Blößen, Lichtungen und Lücken in 

der Naturverjüngung,  
g. ohne Entnahme von Horst- und Stammhöhlenbäumen, stehendem starken Totholz ein-

schließlich abgebrochener Baumstümpfe sowie von liegendem starken Wurf-, Bruch- und 
Totholz. Stubben und Reisig sind im Bestand zu lassen.  

  
Die Vorschriften des BNatSchG zum Schutz von Horst- und Höhlenbäumen als Nist-, Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtstätten besonders geschützter Tierarten sowie zum Schutz besonders ge-
schützter Pflanzenarten (u.a. Wacholder) bleiben unberührt; 

 
5. die ordnungsgemäße Forstwirtschaft auf öffentlichen Flächen nach folgenden Grundsät-

zen: 
 

a. Erhaltung und Entwicklung von Alt- und Totholz unter Belassung von mindestens 10-20 
stehenden Altbäumen pro 1 ha truppweise oder einzeln aller im Bestand dominierenden 
standortheimischen Baumarten über ihre Zielstärke hinaus, 

b. natürliche und eigendynamische Entwicklung der Waldflächen mit allen Phasen und  
ökologischen Prozessen, 

c. Erhaltung und Entwicklung vielfältig strukturierter Waldmäntel und –säume, 
d. Erhalt und Entwicklung der Anmoorheiden und Heidehochmoorflächen bspw. durch Ent-

kusselungsmaßnahmen, 
e. Erhalt von Höhlen- und Horstbäumen. 
 
Auf den Flächen der Bundesforstverwaltung erfolgt die Pflege und Bewirtschaftung über ver-
tragliche Vereinbarungen im Rahmen der Forsteinrichtung sowie dem Bodenbedeckungsplan. 
Hierin werden spezifische Aussagen zur Umwandlung standortfremder Bestände, zur Schlie-
ßung von Entwässerungsgräben, zur Erhaltung, Entwicklung und Pflege vielfältig strukturierter 
Waldinnen- und Außenränder, von Anmoorheiden und Heidehochmoorflächen, zur Heranzie-
hung von starkem Altholz, zur Belassung von Alt- und Totholz bis zu seinem natürlichen Zer-
fall nach o. g. Grundsatz, zur Sicherung von Höhlen- und Horstbäumen sowie zur eigendyna-
mischen Entwicklung von Waldbeständen getroffen.  Für die Flächen der Stadt Lüneburg, die 
Flächen der Stiftung zum Großen Heiligen Geist und die vom Forstamt der Landwirtschafts-
kammer betreuten Flächen wird die Bewirtschaftung einvernehmlich mit der oberen Natur-
schutzbehörde im Rahmen der Forsteinrichtung im Betriebswerk bis zum Vorliegen eines Pfle-
ge- und Entwicklungsplans festgelegt. Verkehrssicherungsmaßnahmen bleiben auch in Wald-
beständen der öffentlichen Hand weiterhin zulässig. Hierbei anfallendes Holz ist jedoch in den 
Waldbeständen der öffentlichen Hand zu belassen; 

 
6. die landwirtschaftliche Nutzung vorhandener privateigener Grünlandflächen der Flurstücke 

3/1, 33/1 und 37/1 der Flur 1 in der Gemarkung Hohenbostel als Dauergrünland wie folgt: 
 

a. ohne zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen, 
b. ohne Veränderung des Bodenreliefs und ohne Umbruch, Nachsaat ausschließlich als Über-

saat;  bei Wildschäden (Wildschweine) ist eine Narbenerneuerung (Fräsen) möglich, 
c. ohne Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, 
d. unter Belassung eines nicht genutzten Gewässerrandstreifens gem. § 91 a NWG, wobei 

der Gewässerrandstreifen, gemessen von der Böschungsoberkante, insgesamt eine Breite 
von 5 m umfassen muss, 

e. ohne Pferdebeweidung, 
f. die Entnahme von Wasser durch sog. Selbsttränken aus dem Dieksbach zum Tränken der 

Weidetiere ist zulässig; 
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7. die Aufforstung privateigener Grünlandflächen, soweit sie nicht zu den besonders ge-

schützten Biotopen gemäß § 28a NNatG oder zu besonders geschütztem Feuchtgrünland ge-
mäß § 28b NNatG zählen, mit Gehölzen standortheimischer Laubbaumarten im Einvernehmen 
mit der oberen Naturschutzbehörde; 
 

8. die Erhaltung von Wegen mit Sand, Kies oder Feldsammelsteinen unter Schonung der We-
geseitenräume; 

  
9. Maßnahmen zur Unterhaltung der vorhandenen Versorgungsleitungen; Erneuerung 

von Rohren, Masten und Fundamenten jedoch nur im Einvernehmen mit der oberen Natur-
schutzbehörde; 

 
10. die Gewässerunterhaltung durch die Entnahme von Abflusshindernissen bei einem erhebli-

chen Rückstau des Dieksbachs, soweit dies zur Aufrechterhaltung der im bisherigen Umfang 
erfolgten landwirtschaftlichen Nutzung privateigener Flächen erforderlich ist sowie die Unter-
haltung von bestehenden Brücken und Durchlässen; 

 
11. die Nutzung vorhandener Hochsitze sowie die Anlage und Reparatur beweglicher Ansitz-

einrichtungen in der Zeit vom 1.8. bis zum 28.2. eines jeden Jahres, soweit sie nach Material 
und Bauweise der Landschaft angepasst sind, in optischer Anlehnung an Bäume und Büsche 
errichtet werden und soweit Beeinträchtigungen schutzwürdiger Pflanzen und Tiere durch die 
Anlage und die Reparatur unmittelbar und mittelbar vermieden werden; 

 
12. die fischereiliche Bestandshege ohne Ausübung der Angelei und der Benutzung von Reu-

sen. Die Bestandshege in Form der Wiedereinbürgerung ausgestorbener Arten bzw. der Wie-
deransiedlung mit lokal ausgestorbenen Arten sowie die Entfernung allochthoner besetzter 
Arten erfolgt im Einvernehmen mit der oberen Naturschutzbehörde. Es ist dabei nachzuwei-
sen, dass keine negativen Auswirkungen auf die vorhandene Gewässerbiozönose zu erwarten 
sind; 

 
13. Maßnahmen zur Unterhaltung der vorhandenen Anlagen durch die Deutsche Bun-

desbahn; nicht freigestellt ist die Anwendung von Herbiziden. 
 
(2) Weitergehende Vorschriften der §§ 42 und 43 BNatSchG sowie der §§ 28 a und b NNatG 
bleiben unberührt. Sofern die in Absatz 1 genannten Handlungen nach anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften genehmigungspflichtig sind, gelten die Freistellungen nur im Rahmen 
einer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehenden Genehmigung. 
  
 

§ 6  Duldung 
 

Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben folgende Maßnahmen zu dulden: 
 
1. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des NSG sowie zur Vermittlung von Infor-

mation über das NSG, 
 
2. die Entkusselung und Wiedervernässung der in der Karte dargestellten Moore. 
 

§ 7  Befreiungen 
 
(1) Von den Verboten des § 24 Abs. 2 NNatG und des § 4 Abs. 3 dieser Verordnung kann die 
obere Naturschutzbehörde auf Antrag nach § 53 NNatG Befreiung gewähren, wenn 
 
1. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall 

a. zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den Belangen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder 



 6
b. zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde oder 

2. überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern. 
 
(2) Eine Befreiung nach Absatz 1 ersetzt nicht eine nach sonstigen Vorschriften erforderliche Ge-
nehmigung. 
 
 

§ 8 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des § 24 Abs. 2 NNatG oder des § 4 Abs. 3 die-
ser Verordnung zuwiderhandelt, begeht eine Ordnungswidrigkeit nach § 64 Nr. 1 oder Nr. 4 
NNatG. Sie kann mit einer Geldbuße nach § 65 NNatG geahndet werden. 
 
(2) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 64 Nr. 1 oder Nr. 4 NNatG begangen worden, so können 
gemäß § 66 NNatG Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zu ihrer 
Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, eingezogen wer-
den. 
 
(3) Zwangsmaßnahmen nach sonstigen Vorschriften bleiben hiervon unberührt. 
 
 
 

§ 9 Strafbarkeit 
 
Die in § 329 Abs. 3 Strafgesetzbuch aufgeführten Handlungen werden, wenn sie den Schutz-
zweck dieser Verordnung nicht nur unerheblich beeinträchtigen, als Straftaten verfolgt. 
 
 

§ 10 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ausgabe des Amtsblattes für den Regierungsbezirk     
Lüneburg, in dem sie veröffentlicht worden ist, in Kraft.  

 
 
Bezirksregierung Lüneburg 
503.10-22221/6 – Nr. 505 
Lüneburg, den 22.04.2004 
Im Auftrage 
 
 
 
 
Dr. Schwerter-Strumpf 
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Anlage zu § 3 der Verordnung der Bezirksregierung Lüneburg über das Naturschutzge-
biet "Dieksbeck" in den Landkreisen Lüneburg und Uelzen 
 
Erhaltungsziele i.S. des § 10 Abs. 1 Nr. 9 Bundesnaturschutzgesetz sind die Erhaltung und Wie-
derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes folgender Lebensraumtypen des Anhangs I 
sowie von Populationen von Tierarten des Anhangs II (FFH-Arten) der Richtlinie 92/43/EWG: 
 
zu Paragraph:  
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-

nunculion fluitantis und Callitricho-Batrachion 
 

• als naturraumtypischnaher Geestbach mit 

- geschlängeltem bis mäandrierendem Verlauf, niedrigen, unver-
bauten, überwiegend gehölzbestandenen Ufern mit Gleit- und 
Prallufern, durchgängiger Sohle (aktuell gilt dies für den Bachab-
schnitt unterhalb der Alten Heerstraße, langfristig auch für den 
Bereich des Standortübungsplatzes), Tief- und Flachwasserberei-
chen sowie vielfältiger Sedimentstruktur (Wechsel zwischen san-
digen und kiesigen Bereichen), bei insgesamt stabiler, erosions-
fester Sohle (auch mit festliegenden Sand- und Kiesbänken) 
durch Zulassen weitgehender Eigendynamik auch durch das Be-
lassen von Totholz im Gewässer zur Initiierung von eigendynami-
schen Prozessen, 

- ausgeglichener Wasserführung, geringen jährlichen Temperatur-
schwankungen, hoher Sauerstoffsättigung, geringem Eutrophie-
rungsgrad, relativ neutralem pH-Wert und geringer Gesamthärte 
(Gewässergüteklasse I bis I-II), 

- flutender Wasservegetation an Bachabschnitten, in wenig oder 
unbeschatteten Abschnitten, 

- in enger funktionaler und räumlicher Vernetzung mit den an-
grenzenden niederungstypischen Lebensräumen der Aue, 

- naturraumtypischer Fisch- und Wirbellosenbiozönose, 

- mit einer uneingeschränkten Durchgängigkeit für wandernde 
gewässergebundene Arten 

• als Lebensraum bzw. Teillebensraum bachtypischer Tier- und Pflan-
zen - Arten, u.a. von  

-     Schwarzstorch, Eisvogel, Fischotter, Bachneunauge, Groppe, 
Grüner Keiljungfer als FFH-Arten, Bachforelle, Bachschmerle, 
Gründling, Dreistacheligen Stichling, Eisvogel, Grüner Mosaik-
jungfer, Gebänderte Prachtlibelle, Gemeine Winterlibelle, Mond-
azurjungfer, Gefleckte Smaragdlibelle, Gebänderte Heidelibelle, 
Südliche Binsenjungfer und Breitblättriger Merk als            sons-
tige charakteristische Arten 

 
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 
Buchst. a 

91E0  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

• Im gesamten Tal des Dieksbaches 

- als bachbegleitende, stukturreiche Auenwälder mit Erle, Esche und 
Traubenkirsche,  

- auf nassen, von einem hohen Grundwasserstand geprägten, meist 
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quelligen und ungestörten Standorten,  

- häufig in der Ausprägung als Milzkraut-Erlen-Quellwald, Erlen-
Eschen-Quellwald sowie Erlen- u. Birken-Erlen-Bruchwald auf nähr-
stoffarmen Standorten, 

- mit einem hohen Anteil an Altholz und liegendem und stehendem 
Totholz, 

- als extensiv genutzte oder ungenutzte naturnahe Waldbestände, 

- in enger räumlicher und funktionaler Verzahnung mit Erlen-Eschen-
Sumpfwald, mit Sümpfen, Seggenriedern, feuchten Hochstaudenflu-
ren und Hoch- und Übergangsmooren, 

- bei Wiederherstellung durch Zulassen der eigendynamischen Ent-
wicklung auf seit vielen Jahren ungenutzten Brachflächen  

• als Lebensraum bzw. Teillebensraum feuchtwaldtypischer Tier- und 
Pflanzenarten u.a. von 

- Großer Abendsegler, Braunes Langohr, Wasserfledermaus, Fran-
senflederfledermaus, Gr./Kl. Bartfledermaus, Kleinspecht, Sumpfmei-
se, Grauschnäpper, Pirol, Nachtigall, Großer Schillerfalter, Prächtiger 
Bläuling, Bitteres Schaumkraut, Sumpfsegge, Wald-Simse und Wal-
zensegge als sonstige charakteristische Arten  

 
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 
Buchst. b und c 

9190  Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus 
robur  

• an den Talkanten im Unterlauf des Dieksbaches und außerhalb der Nie-
derung 

- als naturnahe, arten- und strukturreiche Eichen-Birkenwälder und 
Buchen-Eichenwälder (9190), 

- als ungenutzte, oder nur sehr extensiv genutzte Bestände aus stand-
ortheimischen Gehölzarten (v.a. Stieleiche, Sand-Birke, untergeord-
net auch Waldkiefer und Rotbuche),  

- auf frischen bis trockenen, basen- und sehr nährstoffarmen Standor-
ten der sandigen Talkanten und Geestbereiche, 

- mit einem hohen Anteil an Altholz und liegendem und stehendem 
Totholz, 

- mit mosaikartiger Entwicklung von verschiedenen Altersstadien, 

- in enger räumlicher und funktionaler Verzahnung mit den angren-
zenden Biotoptypen der Bachaue vor allem der mit Übergängen zu 
den Erlen-Eschenwäldern, 

- unter Zulassung der Entwicklung zu Beständen des Lebensraumtyps 
9110, 9120 und 9160, soweit diese durch natürliche Verjüngung 
von Rotbuche (und Stechpalme) ohne menschliches Zutun eingelei-
tet wird, 

• als Lebensraum bzw. Teillebensraum waldtypischer Tier- und Pflanzenar-
ten u.a. von  

- Schwarzstorch (Anh 1-Art der EU-VS-RL), Großer Abendsegler, 
Braunes Langohr, Fransenflederfledermaus, Gr./Kl. Bartfledermaus, 
Kleinspecht, Nachtigall, Pirol, Weidenmeise, Buntspecht, Schwalben-
schwanz, Weißes C, Dukatenfalter, Brauner Feuerfalter, Prächtiger 
Bläuling, Kommafalter, Drahtschmiele, Pfeifengras und Gagelstrauch 
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als sonstige charakteristische Arten  

 
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis 

alpinen Stufe 

• in der gesamten Niederung, jedoch in geringen Flächenanteilen als 
kleinflächige oder lineare Bestände 

- auf nährstoffreichen, durch ganzjährig oder zeitweise hohe Boden-
feuchte gekenn-zeichneten Standorten (Gleye), 

-     mit hohem Arten- und Strukturreichtum, 

- als kleinflächige oder lineare, arten- und strukturreiche Bestände an 
Gewässer- oder Waldrändern, an Gewässerrändern jedoch in Ab-
hängigkeit von eigendynamischen Prozessen auch an wechselnden 
Standorten, 

- als flächiger Lebensraum zeitlich begrenzter Phasen auf Sukzessi-
onsflächen bzw. brachgefallenen Grünlandflächen im Übergang zu 
Feuchtwäldern bzw. zum Lebensraumtyp 91E0, 

- in enger funktionaler und räumlicher Verzahnung mit bachauentypi-
schen Lebensräumen, 

• als Lebensraum saumtypischer Tier- und Pflanzenarten u.a. von 

- Wasserfledermaus, Fransenflederfledermaus, Gr./Kl. Bartfledermaus, 
Echten Mädesüß, Pestwurz und Rohrglanzgras als sonstige charakte-
ristische Arten 

 
§ 3 Abs. 2 Nr. 4 7110 Lebende Hochmoore 

• kleinflächig am südlichen Talrand entlang des Unter- und Mittellaufs, 
am nördlichen Rand des Oberlaufs des Dieksbaches sowie im Bereich 
nördlich des Küchenberges 

- auf nassen nährstoffarmer Torf- und bodensaueren Sandflächen, 

- als Heide-Hochmoor mit den Ausprägung als Anmoorheide mit Glo-
ckenheide und Moorlilie bei geringeren Torfmächtigkeiten, 

- im Moorheidestadium als renaturierungsfähige degradierte Hoch-
moore (7120), 

- in enger funktionaler und räumlicher Verzahnung mit moortypischen 
Lebensräumen 

• als Lebensraum bzw. Teillebensraum moortypischer Tier- und Pflanzen-
arten u.a. von 

- Schwarzstorch (Anh 1-Art der EU-VS-RL), Moorlilie, Rundblättriger 
Sonnentau, Geflecktem Knabenkraut, Glockenheide, Kammfarn, 
Moosbeere, Pfeifengras und Torfmoosen als sonstige charakteristi-
sche Arten 

 

 
 

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

• als Übergangsmoor mit Anklängen an ein Heidemoor (7140/7110) am 
Unterlauf des Dieksbaches 

- als vorübergehendes Sukzessionsstadium in der Ausprägung nähr-
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stoffarmer Sümpfe und Stillgewässer mit Verlandungszonen im O-
berlauf und des Dieksbaches,  

- in torfmoosreichen, wenig entwässerten, eutrophierten oder ver-
buschten Ausprägungen, 

- in enger funktionaler und räumlicher Verzahnung mit bachauentypi-
schen Lebensräumen und als Sukzessionsstadium im Übergang zu 
Feuchtwäldern bzw. zum Lebensraumtyp 91E0, 

• als Lebensraum bzw. Teillebensraum moortypischer typischer Tier- und 
Pflanzenarten u.a. von  

- Waldwasserläufer, Perlgrasfalter, Erlensichelflügler, Sumpf-Calla, 
Sumpffarn, Sumpfblutauge, Sumpf-Reitgras, Wassernabel und 
Torfmoosen als sonstige charakteristische Arten  

 
§ 3 Abs. 2 Nr. 4 4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix 

• als kleines Moorlilien-Anmoor am Nordrand des Bachtales im Oberlauf 
des Dieksbaches sowie im Bereich des nördlichen Küchenberges auf den 
Flurstücken 2/1 und 1/4 der Flur 2 

- auf nährstoffarmen, feuchten bis wechselfeuchten zumeist grund-
wasserbeeinflussten sandig-anmoorigen bis torfigen Böden, 

- als weitgehend gehölzfreie arten- und strukturreiche Feucht- bzw. 
Moorheiden, 

- in enger funktionaler und räumlicher Verzahnung mit moor- und 
heidetypischen Lebensräumen (Schlenken mit Wollgras-
Torfmoosrasen) 

• als Lebensraum und Teillebensraum von  

- Kranich und Schwarzstorch als Anh.1- Art der VSR, Moorlilie, Besen-
, Glockenheide und Pfeifengras als sonstige charakteristische Arten 

 
§ 3 Abs. 2 Nr. 5 Ziel ist die 

Erhaltung und Wiederherstellung der Eignung des NSG als Lebens-
raum für den  
 
• Fischotter (und anderer Marderarten) durch: 

- Erhaltung und Entwicklung großer zusammenhängender ungenutz-
ter und ungestörter Niederungsbereiche an den Gewässern, 

- Erhaltung und Entwicklung naturnaher bis natürlicher Fließgewäs-
serökosysteme mit sehr guter Wasserqualität  
(Gewässergüteklasse I),  

- Erhaltung als Teil eines großräumigen kaum durch öffentliche Stra-
ßen zerschnittenen Gebietes und Wiederherstellung der biologi-
schen Durchgängigkeit der Fließgewässer, 

- Ggf. Verbesserung der Wanderwege des Fischotter und Vermeidung 
von Fallenfängen 

• Bachneunauge und Groppe: 

- Erhaltung und Entwicklung naturnaher bis natürlicher Fließgewäs-
serökosysteme mit sehr guter Wasserqualität (mindestens Gewäs-
sergüte I – II ) mit stellenweise kiesigem Sediment und größeren 
Steinen als Laichhabitat , 
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- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit 
der Fließgewässer  

• Grüne Keiljungfer, 

- Erhaltung und Entwicklung naturnaher bis natürlicher Fließgewäs-
serökosysteme, insbesondere durch Verbesserung der Wasserquali-
tät und Wiederherstellung einer natürlichen Fließgewässerdynamik 
in der Bachaue. 

• Schwarzstorch, Kranich  

- Erhaltung und Entwicklung großer zusammenhängender ungenutz-
ter und ungestörter Niederungsbereiche an den Gewässern und 
Moorlebensräume, 

- Erhaltung und Entwicklung naturnaher bis natürlicher Fließgewäs-
serökosysteme mit sehr guter Wasserqualität (Gewässergüteklasse I 
),  

- Erhaltung als Teil eines großräumigen kaum durch öffentliche Stra-
ßen zerschnittenen Gebietes und Wiederherstellung der biologi-
schen Durchgängigkeit der Fließgewässer 

 
 
 
Hinweise: 
 
Die als sonstige charakteristische Arten aufgeführten Tier- und Pflanzenarten stellen lediglich eine 
Auswahl der charakteristischen Arten i.S. des Artikels 1 Buchst. e der Richtlinie 92/43/EWG dar. 
 
Die deutschen Namen der aufgeführten Pflanzenarten richten sich nach: 
Garve, E., Letschert, D. (1991): Liste der wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen Niedersach-
sens. 1. Fassung vom 31.12.1990. – Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen Heft 24, 
1 - 152, Hannover. 


